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+++newsletter+++ 
 

Termine August 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.8.2010 13.8.2010 6.8.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.8.2010 13.8.2010 6.8.2010 
Gewerbesteuer 16.8.2010 19.8.2010 12.8.2010 
Grundsteuer 16.8.2010 19.8.2010 12.8.2010 
Sozialversicherung5 27.8.2010 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.8.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine September 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 



 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Umsatzsteuer4 10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 
Sozialversicherung5 28.9.2010 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.9.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2008: 



 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

Kapitalzahlungen aus befreienden Lebensversicherungen sind nicht 
beitragspflichtig in der Kranken- und Pflegeversicherung 
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass bei in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversicherten Rentnern Kapitalzahlungen aus befreienden Lebensversicherungen nicht 
beitragspflichtig sind. 
Geklagt hatte ein Rentner, dem eine Kapitalabfindung aus einer Kapitallebensversicherung zugeflossen 
war, welche die Krankenkasse als eine beitragspflichtige Leistung der betrieblichen Altersversorgung 
einstufte und deshalb monatliche Beiträge von ca. 490 € erhob. 
Die Kapitallebensversicherung war im Jahre 1967 abgeschlossen worden und führte im Jahre 1968 zu 
einer Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht. Weder diese Befreiung noch der 
Umstand, dass der Arbeitgeber des Rentners sich mit einem Zuschuss i. H. v. 30 % an den Zahlungen für 
die Lebensversicherung beteiligte, rechtfertigen es aber nach Auffassung des Bundessozialgerichts, die 
aus dem Rentenversicherungsvertrag gewährten Kapitalleistungen als beitragspflichtig anzusehen. 
Insbesondere handele es sich nicht um eine Rente der betrieblichen Altersversorgung. Darunter fielen nur 
Leistungen, die entweder vom Arbeitgeber erbracht werden oder aber, soweit sie von Dritten gezahlt 
werden, von Institutionen der betrieblichen Altersversorgung wie etwa Pensionskassen erbracht werden 
oder etwa auf einer Direktversicherung als einer Form der betrieblichen Altersversorgung beruhen. Allein 
der Umstand, dass eine Leistung der Altersversorgung dient, was bei Kapitallebensversicherungen 
regelmäßig der Fall sei, rechtfertige es nicht, diese Leistung als eine solche der betrieblichen 
Altersversorgung anzusehen. Der Gesetzgeber habe für pflichtversicherte Rentner die beitragspflichtigen 
Einnahmen im Gesetz abschließend festgelegt. Eine Erstreckung auf Leistungen, die er nicht als 
beitragspflichtig eingestuft hat, scheide aus. 

Keine „Finalität“ ausländischer Betriebsstättenverluste trotz zeitlich 
begrenzten Verlustvortrags im Betriebsstättenstaat 
Bisher ist nicht abschließend geklärt, unter welchen Umständen ein Unternehmer Verluste seiner 
ausländischen Betriebsstätte endgültig im Inland abziehen kann. Ein endgültiger Abzug kommt in Betracht, 
wenn die Betriebsstättenverluste final sind, also nicht mehr mit Gewinnen aus der Betriebsstätte 
verrechnet werden können. Der Bundesfinanzhof hat die Finalität von Betriebsstättenverlusten verneint, 
wenn sich der Verlustabzug nur deshalb verbietet, weil Verluste nach den Regelungen des 
Betriebsstättenstaats nur zeitlich begrenzt vorgetragen werden können. 
Im entschiedenen Fall erzielte die Betriebstätte eines deutschen Unternehmers in Luxemburg hohe 
Verluste. Das Finanzamt folgte dem Antrag des Unternehmers, den Verlust bei der Einkünfteermittlung im 
Inland zu berücksichtigen. Als die Betriebstätte in Luxemburg Jahre später Gewinne erwirtschaftete, 
rechnete das FA diese bei den inländischen Einkünften - wie es das Gesetz vorsieht - wieder hinzu. 
Dagegen wehrte sich der Unternehmer, weil er die alten Verluste aufgrund eines zeitlich begrenzten 
Verlustvortrags in Luxemburg nicht mehr von den dort jetzt erzielten Gewinnen der Betriebsstätte abziehen 
konnte. Der auf Antrag im Inland vorgenommene Verlustabzug dürfte daher nicht korrigiert werden. Dieses 
sah das Gericht anders. In Luxemburg besteht kein allgemeines Verlustabzugsverbot, sondern der 
Verlustvortrag ist auf fünf Jahre begrenzt. Wegen der zeitlichen Begrenzung nicht mehr abziehbare 
Verluste beruhen auf individuellen Gegebenheiten und führen nicht zur Finalität dieser Verluste mit der 
Folge, dass diese endgültig im Inland abziehbar sein müssten. 

Auf geerbten Zinserträgen ruhende Kapitalertragsteuer ist keine 
Nachlassverbindlichkeit 
Gehören zu einem Nachlass festverzinsliche Wertpapiere, sind die darauf bis zum Tod des Erblassers 
angefallenen Zinserträge werterhöhend zu berücksichtigen. Der Ansatz hat nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs mit dem Nennwert zu erfolgen. Die darauf lastende und später zu zahlende 
Kapitalertragsteuer ist nicht wertmindernd oder als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen. Nur die 



 

 

endgültige persönliche Einkommensteuer des Erblassers geht auf den Erben über. Sie ist als 
Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig. 
Durch diese Beurteilung kann es zu einer steuerlichen Doppelbelastung kommen. Einerseits unterliegt der 
Bruttobetrag der Zinsen als eigener Vermögenswert der Erbschaftsteuer, andererseits wird darauf 
Einkommensteuer erhoben. Eine daraus resultierende Übermaßbesteuerung kann nur im Rahmen der 
Einkommensteuerfestsetzung geltend gemacht werden. 

Disquotale Einlage eines Gesellschafters in eine GmbH führt nicht zur 
Schenkung an die übrigen Gesellschafter 
Erhöht sich der Wert der GmbH-Beteiligung eines Gesellschafters durch die Vermögenseinlage eines 
anderen Gesellschafters in die GmbH, liegt darin keine Schenkung des einbringenden an den anderen 
Gesellschafter. Mit dieser Beurteilung stellt der Bundesfinanzhof klar, dass ertragsteuerliche Aspekte bei 
der Schenkungsteuer als reiner Verkehrsteuer keine Rolle spielen. Der anderslautenden Auffassung der 
Finanzverwaltung in den Erbschaftsteuerrichtlinien ist nicht zu folgen. 
Die Situation kann sich bei der Sacheinlage eines Gesellschafters in die GmbH ergeben. Der 
Gesellschafter legt ein Grundstück mit einem Wert von 100 in die Gesellschaft ein. Als Gegenleistung 
erhält er Stammeinlagen im Wert von 40. Bei einer zweigliedrigen GmbH verteilen sich die im Grundstück 
liegenden stillen Reserven von 60 auf beide Gesellschafter. 

Steuerklasse bei ehemaligem Adoptionsverhältnis 
Onkel und Tante hatten ihren Neffen mit 12 Jahren als Kind angenommen und das Adoptionsverhältnis 
zum Zeitpunkt seiner Volljährigkeit wieder aufgehoben. Sie bestimmten in ihrem Testament den Neffen 
auch zum Erben nach ihrem Tod. Für die später angenommene Erbschaft beantragte der Neffe als 
früherer Adoptivsohn seine Einordnung in die Steuerklasse I. Dies wurde vom Finanzamt abgelehnt. 
Die Beurteilung ist vom Bundesfinanzhof bestätigt worden. Das Adoptivkindverhältnis ist durch die 
Aufhebung der Adoption vor dem Erbfall erloschen. Für erbschaftsteuerliche Zwecke bleibt bei einer 
Adoption das Verwandtschaftsverhältnis der Kinder zu ihren leiblichen Eltern bestehen. Insoweit entsteht 
eine doppelte Begünstigung. Die Steuerklassen I und II sind sowohl bei Erwerben aus dem früheren 
leiblichen Verwandtschaftsverhältnis als auch bei Erwerben im durch die Adoption neu begründeten 
Verwandtschaftskreis anwendbar. Diese Sonderregelung kann aber auf ein später erloschenes 
Adoptivkindverhältnis nicht erweitert werden. 

Ernstliche Zweifel an Gewinnrealisierung bei Übertragung eines 
Wirtschaftsguts zwischen Schwesterpersonengesellschaften 
An der A-GmbH & Co. KG waren die Kommanditisten A zu 67 % und B zu 33 % beteiligt. Diese gründeten 
eine B-GmbH & Co. KG, an der sie mit denselben Vermögensanteilen beteiligt sind. Im Jahr 2006 übertrug 
die A-GmbH & Co. KG zur Erbringung der Kommanditeinlagen drei seit Jahren zum Betriebsvermögen 
gehörende Grundstücke zu Buchwerten auf die B-GmbH & Co. KG. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, 
die Grundstücke seien zum Teilwert zu entnehmen und erhöhte den Gewinn der A-GmbH & Co. KG. 
Der Bundesfinanzhof hat dagegen ernstliche Zweifel an einer Gewinnrealisierung bei Übertragung eines 
Wirtschaftsguts zwischen Schwesterpersonengesellschaften. Subjekt der Einkünfteerzielung ist der 
Gesellschafter. Jedem Gesellschafter ist auch sein Anteil an den stillen Reserven der Wirtschaftsgüter 
zuzuordnen. Bei derartigen Übertragungen würde die Aufdeckung stiller Reserven zu einer 
gleichheitswidrigen Besteuerung führen. Ein anderer Senat des Bundesfinanzhofs hatte vor Monaten 
anders entschieden. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren darf deshalb mit Spannung erwartet 
werden. 
Hinweis: Wer Übertragungen dieser Art vornehmen will, sollte vorher den Rat des Steuerberaters 
einholen. 

Gewinn aus Veräußerung von Mitunternehmeranteilen auch dann 
steuerbegünstigt, wenn vorher Anteile an Unter-Personengesellschaft zu 
Buchwerten übertragen werden 
Für den Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils, z. B. an einer OHG oder KG, kann als 
Steuerbegünstigung ein Veräußerungsfreibetrag und ein ermäßigter Steuersatz gewährt werden. 
Allerdings muss der gesamte Mitunternehmeranteil einschließlich Sonderbetriebsvermögen veräußert 
werden. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall veräußerten Kommanditisten ihre Anteile an der A-KG 
an fremde Dritte. Einige Tage vorher hatten sie der A-KG gehörende Anteile an der Unter-



 

 

Personengesellschaft X zu Buchwerten auf die neu gegründete B-KG übertragen, an der sie zu gleichen 
Teilen wie an der A-KG beteiligt waren. Das Finanzamt lehnte die Steuerbegünstigung ab, weil nicht der 
gesamte Mitunternehmeranteil einschließlich der Anteile an X veräußert worden war. 
Das Gericht hatte keine Bedenken, die Steuerbegünstigung zu gewähren. Auch die vorherige Buchwert-
Übertragung der Anteile an X auf die B-KG war unschädlich. 

Ist die Bilanz nach objektiven oder subjektiven Kriterien aufzustellen? 
Eine GmbH hatte in ihrer Bilanz einen Rechnungsabgrenzungsposten nicht aktiviert, weil bei 
Bilanzaufstellung durch die Rechtsprechung noch nicht geklärt war, ob hierfür ein Aktivierungsgebot 
bestand. Das Finanzamt erhöhte den steuerlichen Gewinn um den Rechnungsabgrenzungsposten und 
wollte die ungeklärte Frage durch die Rechtsprechung klären lassen. Die GmbH meinte, die Bilanz dürfte 
in diesem Punkt nicht beanstandet werden, weil sie als ordentlicher Kaufmann bei ungeklärten 
Rechtsfragen einen eigenen Ermessenspielraum hätte. 
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs wird demnächst entscheiden, ob die Bilanz nach objektiven oder 
subjektiven Kriterien aufzustellen ist. Ist sie nach subjektiven Kriterien aufzustellen, hat der Kaufmann bei 
ungeklärten Bilanzierungsfragen quasi ein Wahlrecht, das auch für die Steuerbilanz gilt und durch das 
Finanzamt nicht beanstandet werden darf. Wird die objektive Sichtweise befürwortet, kann jede ungeklärte 
Bilanzierungsfrage vom Finanzamt beanstandet werden. 
Hinweis: Das Problem ist von grundsätzlicher Bedeutung. Deshalb hat der zuständige 1. Senat des 
Bundesfinanzhofs, der die objektive Sichtweise befürwortet, dem Großen Senat des Bundesfinanzhofs das 
Problem zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. 

Steuerliche Geltendmachung eines Veräußerungsverlustes von 
unmittelbar zuvor geschenkten Anteilen an einer Kapitalgesellschaft ist 
kein Gestaltungsmissbrauch 
Ein an einer GmbH wesentlich beteiligter Vater schenkte seinem Sohn einen Teil dieser Anteile. Der Sohn, 
ebenfalls Gesellschafter dieser GmbH, veräußerte am nächsten Tag die Anteile an eine GmbH, deren 
Gesellschafter er auch ist. Streitig war, ob der Sohn den entstandenen Veräußerungsverlust geltend 
machen konnte. 
Das Finanzgericht München bejahte dies, ließ den Abzug des Veräußerungsverlustes zu. Einen 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten verneinte das Gericht. 
Ein Veräußerungsverlust ist nicht zu berücksichtigen, soweit er auf Anteile entfällt, die der Gesellschafter 
innerhalb der letzten fünf Jahre unentgeltlich erworben hat. Dieser Grundsatz gilt im Urteilsfall nicht, da der 
Vater als Rechtsvorgänger anstelle des Sohnes den Veräußerungsverlust hätte geltend machen können. 
Zur Ermittlung des Veräußerungsverlustes sind vom Veräußerungspreis, den der Sohn erhalten hat, die 
Anschaffungskosten des Vaters als Rechtsvorgänger abzuziehen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Eine missbräuchliche Gestaltung liegt vor, wenn eine unangemessene Gestaltung gewählt wird, 
die im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil 
führt und durch beachtliche außersteuerliche Gründe nicht gerechtfertigt werden kann. 

Verlustrücktrag aus einem verjährten Verlustentstehungsjahr in ein noch 
nicht verjährtes Rücktragsjahr 
Negative Einkünfte (Verluste) in einer Einkunftsart sind zunächst mit positiven Einkünften derselben Art 
und sodann mit anderen positiven Einkünften zu verrechnen. Ein danach verbleibender Verlust ist in den 
vorangegangenen Veranlagungszeitraum zurückzutragen. Das gilt nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs auch für den Fall, dass der Steuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr nicht mehr, 
aber der für das Rücktragsjahr noch geändert werden kann. 
Ein Verlustrücktrag ist unabhängig von der Steuerfestsetzung im Verlustentstehungsjahr durchzuführen, 
soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Über Grund und Höhe des rücktragsfähigen Verlustes wird 
erst in dem Jahr entschieden, in dem sich der Verlust auswirkt. 
Hinweis: Nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2010 soll die bisherige Auffassung der 
Finanzverwaltung gesetzlich verankert und der alte Rechtszustand wieder hergestellt werden. 

Werbungskosten bei Teilnahme an einer Auslandsgruppenreise 
Reisekosten können nur dann als Werbungskosten abgezogen werden, wenn sie beruflich veranlasst sind. 
Für sogenannte gemischte Aufwendungen mit einer sowohl betrieblichen oder beruflichen Veranlassung 
auf der einen und einer privaten Veranlassung auf der anderen Seite galt bisher ein Abzugsverbot. 



 

 

Derartige Aufwendungen waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, insgesamt der Privatsphäre 
zuzuordnen und nicht abzugsfähig. Nunmehr ist in „gemischten“ Fällen eine Aufteilung im Verhältnis der 
beruflichen und privaten Zeitanteile vorzunehmen. 
Der Bundesfinanzhof hat in einem weiteren Fall das Finanzgericht zur erneuten Prüfung aufgefordert. 
Dabei muss das Finanzgericht feststellen, ob die beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge objektiv 
voneinander abgrenzbar sind, wenn nicht nur berufliche Gründe für die Reise bestanden haben. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Gymnasiallehrerin für Englisch an einer achttägigen Fortbildungsreise für 
Englischlehrer nach Dublin teilgenommen und dafür Dienstbefreiung erhalten. Die Reise lief nach einem 
festen Programm ab und umfasste neben kulturellen Vortragsveranstaltungen auch Besichtigungstermine 
und einen Ausflug nach Belfast. 

Zulässigkeit des Werbungskostenabzugs bei Zahlungen Dritter 
Der Werbungskostenabzug steht grundsätzlich nur der Person zu, die den Aufwand getragen hat. Nur 
dann ist die persönliche Leistungsfähigkeit gemindert. Die Mittelherkunft ist nicht entscheidend. Ein 
Vermieter kann Aufwendungen auch dann abziehen, wenn ein Dritter ihm den entsprechenden Betrag 
zuvor geschenkt hat, oder - statt ihm den Geldbetrag unmittelbar zu geben - in seinem Einvernehmen die 
Aufwendungen bezahlt (Abkürzung des Zahlungswegs). 
Verpflichtet sich ein Mieter im Mietvertrag gegenüber dem Vermieter Instandhaltungsaufwendungen an 
dem gemieteten Gebäude zu tragen, ist der Werbungskostenabzug beim Vermieter nicht möglich, wenn 
der Mieter die Reparaturarbeiten in Auftrag gibt und die Rechnung bezahlt. Nach Auffassung des 
Finanzgerichts Köln liegen die Voraussetzungen des abgekürzten Zahlungswegs nicht vor. 
Vom abgekürzten Zahlungsweg ist der sog. abgekürzte Vertragsweg zu unterscheiden. In diesem Fall 
schließt der Dritte im eigenen Namen für den Vermieter einen Vertrag und leistet auch selbst die 
geschuldeten Zahlungen. Im Urteilsfall waren diese Grundsätze ebenfalls nicht anzuwenden, da der Mieter 
den Vertrag über die Instandsetzungsarbeiten nicht für den Vermieter, sondern für sich selbst 
abgeschlossen hatte. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen GmbH zur Vermeidung von 
gewerblichem Grundstückshandel grundsätzlich nicht missbräuchlich 
Im Hinblick auf einen gewerblichen Grundstückshandel ist die Zwischenschaltung einer GmbH 
grundsätzlich nicht missbräuchlich, wenn diese nicht funktionslos ist. Davon ist auszugehen, wenn die 
Gesellschaft wesentliche eigene Tätigkeiten, wie z. B. Bebauung des erworbenen Grundstücks und 
anschließende Verwertung, ausübt. 
Eine GbR hatte in den Neuen Bundesländern Grundstücke von der Treuhandanstalt erworben. Die 
anschließende Bebauung und Vermietung gelang nur teilweise, so dass sich die Gesellschaft entschloss, 
eine Teilfläche an eine gesellschafteridentische GmbH zu veräußern. Die GmbH errichtete nachfolgend 
45 Wohnungen und veräußerte diese im Verlaufe von etwa zwei Jahren. Das Finanzamt rechnete diese 
Aktivitäten der GbR zu und erfasste so statt der bisher veranlagten Verluste aus Vermietung und 
Verpachtung positive Einkünfte aus Gewerbebetrieb in erheblicher Höhe. 
Der Bundesfinanzhof hat dies anders beurteilt und festgestellt, dass hier kein gewerblicher 
Grundstückshandel der GbR vorliegt. Die ursprüngliche Absicht, das Grundstück selbst zu bebauen und 
zu vermieten, konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden. Dass diese Absicht aufgegeben wurde, war 
durch äußere Umstände verursacht, die die Gesellschaft selbst nicht zu vertreten hatte. Der Verkauf einer 
Teilfläche an die personenidentische GmbH, die anschließende Bebauung und die Verwertung kann der 
GbR nicht zugerechnet werden, weil die GmbH eigene Aktivitäten entfaltet und die Vermarktung des 
Objekts auf eigene Rechnung und eigenes Risiko betrieben hatte. Eine missbräuchliche 
Zwischenschaltung der Kapitalgesellschaft wäre nur dann anzunehmen gewesen, wenn die erwerbende 
Gesellschaft zum Zwecke des Ankaufs und des Weiterverkaufs gegründet worden wäre, um damit ein 
Überschreiten der so genannten Drei-Objekt-Grenze bei dem Personenunternehmen zu vermeiden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Reisekosten eines Unternehmers für die Teilnahme an offiziellen Reisen 
von Regierungsmitgliedern können abziehbar sein 
Der Geschäftsführer einer GmbH, die später in eine AG umgewandelt wurde, und seine Ehefrau, die 
zunächst Angestellte, dann Prokuristin der GmbH sowie der AG, später wie ihr Ehemann Vorstand der AG 
war, hatten mit der GmbH bzw. AG Verträge abgeschlossen, die u. a. die Erstattung sämtlicher 
Aufwendungen für Geschäftsreisen vorsahen. Für den Fall, dass die Geschäftsreisen steuerlich nicht als 
Betriebsausgaben anerkannt wurden, sollten die Aufwendungen lohnversteuert werden. Ab 1993 
begleitete der Ehemann als Mitglied einer Wirtschaftsdelegation den Ministerpräsidenten auf dessen 



 

 

Auslandsreisen in verschiedene Länder. Außerdem besuchte das Ehepaar die Jahrestagung des 
Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Kosten wurden jeweils vom Arbeitgeber erstattet. 
Während das Finanzamt die Aufwendungen in allen Jahren als Arbeitslohn versteuern wollte, war das 
Finanzgericht der Meinung, die Reisekosten stellten verdeckte Gewinnausschüttungen dar. Die erhoffte 
Anbahnung geschäftlicher Kontakte sei zu unsicher gewesen. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Im entschiedenen Fall komme eine Aufteilung der Reisekosten in 
einen beruflichen und privaten (Zeit-) Anteil nicht in Betracht. Bei seiner erneuten Entscheidung über die 
berufliche Veranlassung habe das Finanzgericht zu beachten, dass auf Grund der Auswahl der 
Reiseteilnehmer durch die zuständigen Ministerien die betriebliche Veranlassung in der Regel gegeben 
sei. Auf Grund des Programmablaufs sei eine private Veranlassung ausgeschlossen gewesen. Auch sei 
zu beachten, dass die Anbahnung von Kontakten auf solchen Reisen für unternehmerische Ziele genutzt 
werden können. Ein solcher Nutzen ist auch dann gegeben, wenn der Unternehmer durch die 
Informationen auf solchen Reisen von weiteren Aktivitäten absieht. 

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte eines Gesellschafters mit 
gesellschaftseigenen Kfz sind Fahrten zu unternehmensfremden Zwecken 
und umsatzsteuerpflichtig 
Eine Personengesellschaft stellte ihren Gesellschaftern ein gesellschaftseigenes Kraftfahrzeug auch für 
private Zwecke zur Verfügung. Die Überlassung erfolgte entgeltlich. Den Gesellschaftern war es 
überlassen, ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen oder die 1 %-Regelung anzuwenden. Die 
danach ermittelte Bemessungsgrundlage war das Entgelt und wurde durch Belastung des jeweiligen 
Privatkontos des Gesellschafters abgegolten. Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte wurden nicht 
berücksichtigt. Die Gesellschaft war der Ansicht, dass es sich dabei um eine unternehmerische Nutzung 
handelt, die nicht umsatzsteuerpflichtig ist. 
Das Niedersächsische Finanzgericht folgte dieser Argumentation nicht: Nutzt ein Gesellschafter einer 
Personengesellschaft ein gesellschaftseigenes Kraftfahrzeug für Fahrten von der Wohnung zur 
Betriebsstätte, so dienen diese Fahrten umsatzsteuerrechtlich i. d. R. nicht unternehmerischen, sondern 
privaten (unternehmensfremden) Zwecken und sind umsatzsteuerpflichtig. 
Über die eingelegte Revision muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden. 

Kein Vorsteuerabzug des Zwischenhändlers bei fehlgeschlagenem 
innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft 
Von einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft spricht man z. B., wenn ein Unternehmer mit Sitz in 
Deutschland (erster Abnehmer oder Zwischenhändler) von einem Unternehmer mit Sitz in Spanien (erster 
Lieferer) Ware einkauft, diese an einen Unternehmer in den Niederlanden (letzter Abnehmer) 
weiterverkauft und die Ware unmittelbar von dem spanischen Unternehmer an den letzten Abnehmer 
geliefert wird. In diesem Fall schuldet der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer, wenn z. B. jeder 
Unternehmer eine ihm von seinem jeweiligen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
verwendet. Der letzte Abnehmer kann die von ihm geschuldete Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die vorgenannte Behandlung von 
innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften voraussetzt, dass der erste Abnehmer nachweist, dass der 
innergemeinschaftliche Erwerb vom letzten Abnehmer versteuert wurde. Kommt der erste Abnehmer 
dieser Nachweispflicht nicht nach, muss er den innergemeinschaftlichen Erwerb versteuern. Abweichend 
von der allgemeinen Regel versagt der Europäische Gerichtshof dem ersten Abnehmer/Zwischenhändler 
in diesem Fall den gleichzeitigen Vorsteuerabzug, da für diesen ansonsten kein Anreiz mehr besteht, die 
Versteuerung durch den letzten Abnehmer nachzuweisen. 
Die Rechtslage in Deutschland entspricht der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die zum 
niederländischen Umsatzsteuergesetz ergangen ist. 

Keine Steuerberechnung nach vereinnahmten Entgelten auf Grund 
fehlender Buchführungspflicht 
Auf Antrag kann das Finanzamt einem Unternehmer gestatten, die Umsatzsteuer nicht nach vereinbarten 
Entgelten (Soll-Umsätze), sondern nach vereinnahmten Entgelten zu berechnen. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Gesamtumsatz des Unternehmers im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 500.000 € 
(derzeit) betragen hat oder er von der Verpflichtung, Bücher zu führen und jährlich Abschlüsse zu machen, 
befreit ist, oder Umsätze aus der Tätigkeit als Angehöriger eines freien Berufs ausführt. 
Da eine vermögensverwaltende GbR Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielte, unterlag sie 
nicht der Buchführungspflicht und konnte deshalb ihre steuerpflichtigen Umsätze (Mieteinnahmen) auf 
Grund Überschreitens der Umsatzgrenze auch nicht nach vereinnahmten Entgelten versteuern. 



 

 

Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass gegenüber den Angehörigen der freien Berufe auch keine 
Ungleichbehandlung vorliegt, weil Angehörige der freien Berufe ihre Umsätze zwangsweise 
umsatzversteuern müssen, während die Umsatzsteuerpflicht für ansonsten steuerfreie 
Vermietungsumsätze erst bei Verzicht auf die Steuerbefreiung eintritt. 

Unternehmereigenschaft setzt die Absicht voraus, Einnahmen zu erzielen 
Unternehmer kann nur sein, wer die Absicht hat, Einnahmen zu erzielen. Er muss zumindest 
beabsichtigen, Leistungen gegen Entgelt zu erbringen. Wer dauerhaft ausschließlich unentgeltliche 
Leistungen erbringt, kann nicht Unternehmer sein. Unschädlich ist, wenn der Unternehmer nur 
vorübergehend keine entgeltlichen Leistungen ausführt. 
Ausgehend von diesen Grundlagen hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die 
Unternehmereigenschaft von Miteigentümern eines Hotel-Appartements zu verneinen ist, wenn diese das 
Appartement dauerhaft unentgeltlich einer Hotel-Betriebsgesellschaft überlassen. Die unentgeltliche 
Überlassung kann z. B. darauf beruhen, dass die Eigentümer des Appartements an der Hotel-
Betriebsgesellschaft beteiligt sind. Ist die Miteigentümergemeinschaft nicht Unternehmer, kann sie z. B. 
keinen Vorsteueranspruch aus den Gebäudeherstellungskosten geltend machen. 

Mehr Verbraucherschutz bei Krediten 
Nachdem durch das Inkrafttreten der Vorschriften zur Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie bereits seit 
31. Oktober 2009 im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bei Zahlungsdienstleistungen 
europaweit weitestgehend einheitliche Rechte und Pflichten gelten, sind zum 11. Juni 2010 nun auch die 
Vorschriften zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft getreten. 
Die wichtigsten Regelungen zu Verbraucherdarlehen im Einzelnen: 
· Information und Vertragserläuterung: Schon vor Abschluss eines Darlehensvertrags soll ein 

Verbraucher über die wesentlichen Bestandteile des Kredits informiert werden. Sobald sich die Wahl 
eines bestimmten Kredits abzeichnet, müssen dem Verbraucher zusätzlich die Hauptmerkmale des 
Vertrags erläutert werden. 

· Werbung: Wer für den Abschluss von Darlehensverträgen wirbt, darf nicht nur eine einzige Zahl, z. B. 
einen besonders niedrigen Zinssatz, herausstellen. Vielmehr muss er auch die weiteren Kosten des 
Vertrags angeben und diese Angaben mit einem realistischen Beispiel erläutern. 

· Muster für Verbraucherdarlehen: Für unterschiedliche Kreditverträge gelten jeweils einheitliche 
Muster zur Unterrichtung der Verbraucher, anhand derer sämtliche Kosten des Darlehens erkennbar 
werden. 

· Kündigung: Kündigungen durch den Darlehensgeber sind bei unbefristeten Verträgen nur noch 
zulässig, wenn eine Kündigungsfrist von mindestens zwei Monaten vereinbart ist. Verbraucher können 
dagegen einen unbefristeten Vertrag jederzeit kündigen. Dabei darf die Kündigungsfrist für den 
Verbraucher einen Monat nicht überschreiten. Bei befristeten Verträgen, die nicht durch ein 
Grundpfandrecht wie eine Grundschuld oder Hypothek gesichert sind, dürfen Verbraucher das 
Darlehen jederzeit ganz oder teilweise zurückzahlen. Verlangt der Darlehensgeber in einem solchen 
Fall eine Vorfälligkeitsentschädigung, ist diese auf höchstens 1 % des vorzeitig zurückgezahlten 
Betrags beschränkt. Von den Neuregelungen werden nicht nur reine Darlehensverträge, sondern auch 
andere Finanzierungsgeschäfte erfasst. 

Die Vorschriften zum Verbraucherdarlehensrecht sollen durch ein weiteres Gesetz, das sich derzeit 
(Stand: 15.6.2010) im Gesetzgebungsverfahren befindet, noch ergänzt werden. Kernstück des 
Gesetzentwurfs ist das Muster für die fakultativ verwendbare Widerrufsinformation. 

Fortgeltung von Bürgschaften bei Ausgliederung eines Teilbetriebs 
In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall der Ausgliederung eines Teilbetriebs waren 
bei Wirksamwerden der Spaltung bereits gegen einen Hauptschuldner entstandene Forderungen und 
diese besichernde Bürgschaften auf den übernehmenden Rechtsträger übergegangen. Nach Auffassung 
des Gerichts sichern die Bürgschaften auch solche Neuforderungen gegen den Hauptschuldner ab, die 
erst nach dem Wirksamwerden der Ausgliederung begründet wurden. 

Keine Aufklärungspflicht des freien Anlageberaters über eine Provision 
für die empfohlene Anlage 
Für einen bankmäßig nicht gebundenen, freien Anlageberater besteht keine Verpflichtung gegenüber 
seinem Kunden, ungefragt über eine von ihm bei der empfohlenen Anlage erwartete Provision 
aufzuklären. 



 

 

Dies hat der Bundesgerichtshof in einem Fall entschieden, in dem der Kunde selbst keine Provision 
gezahlt hatte und offen ein Agio sowie Kosten für die Eigenkapitalbeschaffung ausgewiesen wurden, aus 
denen ihrerseits die Vertriebsprovisionen aufgebracht wurden. 
Eine Aufklärungspflicht besteht allerdings dann, wenn es sich um eine Zuwendung im Sinne des 
Wertpapierhandelsgesetzes handelt. 

Zulässigkeit einer Firma mit Ortsangabe 
Die Aufnahme einer Ortsangabe in den Namen einer Firma stellt in der Regel nicht allein deshalb einen 
Verstoß gegen das Irreführungsverbot dar, weil die Firma keine führende oder besondere Stellung in dem 
Ort nachgewiesen hat. Eine Irreführung könnte jedoch vorliegen, wenn zusätzliche Angaben in dem 
Firmennamen die Berühmung einer solchen besonderen Stellung nahelegen. 
Nach diesen Grundsätzen hat das Oberlandesgericht München die Firma „Münchner Hausverwaltung 
GmbH“ mit Sitz in einer Münchner Nachbargemeinde als eintragungsfähig beurteilt. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Vom Arbeitgeber übernommene Golfclubbeiträge sind Arbeitslohn – 
Anforderungen an ein Fahrtenbuch 
Beiträge zu einem Golfclub, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zahlt, sind grundsätzlich Arbeitslohn. 
So entschied das Niedersächsische Finanzgericht1 im Falle einer GmbH, die für ihren Geschäftsführer die 
Kosten der Mitgliedschaft im Golfclub übernommen hatte. 
Zu den lohnsteuerpflichtigen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören alle Vorteile, die für eine 
Beschäftigung gewährt werden. Sie müssen durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst und 
Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der Arbeitskraft des Arbeitnehmers sein.2 Die Mitgliedschaft im 
Golfclub betrifft die private Sphäre des Arbeitnehmers, auch wenn sie dem beruflichen Bereich förderlich 
ist und der Arbeitgeber diese wegen der dort vorhandenen Kontaktmöglichkeiten wünscht. 
Im gleichen Urteil nahm das Gericht auch zur Ordnungsmäßigkeit von Fahrtenbüchern Stellung. Dem 
Geschäftsführer stand ein Dienstwagen auch für private Fahrten zur Verfügung. Nach einer 
Lohnsteueraußenprüfung wurde die Lohnversteuerung anhand der 1 %-Regel vorgenommen, anstatt die 
geführten Fahrtenbücher zugrunde zu legen. Zu Recht, wie das Gericht entschied. 
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden. Die Fahrten 
müssen vollständig und im fortlaufenden Zusammenhang aufgeführt werden, die Aufzeichnungen eine 
hinreichende Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand überprüfbar 
sein.3 
Hier enthielt das Fahrtenbuch keine Aufzeichnungen zu Umwegfahrten, zum Zweck der Fahrten und keine 
vollständigen Angaben zu den aufgesuchten Personen. Ortsangaben bestanden häufig lediglich aus Kfz-
Kennzeichen, so dass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich war. 
 
1 Niedersächsisches FG, Urt. v. 25.6.2009, 11 K 72/08, LEXinform 5010160. 
2 BFH, Urt. v. 11.3.1988, VI R 106/84, BStBl 1988 II, S. 726, LEXinform 0084226. 
3 BFH, Beschl. v. 28.11.2006, VI B 32/06, BFH/NV 2007, S. 439, LEXinform 5903129. 

Auflösungsvertrag trotz Kündigungsandrohung wirksam 
In einem vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein1 entschiedenen Fall wurde eine Altenpflegerin 
wegen des Verdachts der Misshandlung und Beleidigung von Pflegebedürftigen der Ausspruch einer 
fristlosen Kündigung angekündigt, alternativ der Abschluss eines Auflösungsvertrags angeboten. 
Zwei Tage nach Unterzeichnung des Auflösungsvertrags erklärte die Altenpflegerin die Anfechtung wegen 
widerrechtlicher Drohung mit einer fristlosen Kündigung. 
Das Gericht wies die Anfechtungsklage der Altenpflegerin ab. Nach Auffassung des Gerichts durfte der 
Arbeitgeber aufgrund seines Kenntnisstandes bei dem von ihm ermittelten Sachverhalt eine fristlose 
Kündigung ernsthaft in Erwägung ziehen. Es komme nicht darauf an, ob die Vorwürfe tatsächlich zutreffen. 
 
1 LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 8.12.2009, 2 Sa 223/09, schnellbrief Arbeitsrecht 12/2010, S. 7, 

LEXinform 1442056. 

Arbeitnehmerüberlassung und Aushilfslohnzahlungen durch Dritte 
Bei einer Arbeitnehmerüberlassung ist Arbeitgeber derjenige, der dem Arbeitnehmer den Lohn im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung auszahlt. Zuwendungen eines Dritten sind Arbeitslohn, wenn sie Entgelt 
für Leistungen sind, die der Arbeitnehmer im Rahmen des individuellen Arbeitsverhältnisses für den 
Arbeitgeber erbringt und wenn sie wirtschaftlich als Frucht der Dienstleistung des Arbeitnehmers für den 
Arbeitgeber betrachtet werden können. So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg1 im Falle 
eines Landkreises, dessen Arbeitnehmer zum Teil über eine Arbeitnehmerüberlassung und darüber hinaus 
auf der Grundlage eigener Aushilfsarbeitsverträge für eine durch den Landkreis gemeinsam mit Städten 
und Gemeinden gegründete GmbH tätig waren und von dieser Lohn erhalten hatten. Im Rahmen von 
Lohnsteueraußenprüfungen bei der GmbH und beim Landkreis wurden die durch die GmbH pauschal 
versteuerten Löhne den vom Landkreis gezahlten Löhnen hinzugerechnet und die darauf entfallende 
Lohnsteuer samt Annexsteuern vom Landkreis nachgefordert. 



 

 

Zu Unrecht, wie das Gericht befand. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oblag die Lohnzahlung 
dem Landkreis als Verleiher. Die GmbH wurde nicht Arbeitgeber, sondern leistete an den Landkreis 
aufgrund geschlossener Personalkostenerstattungsverträge Kostenersatz. In Bezug auf die Zahlungen der 
GmbH an die Arbeitnehmer lag kein Arbeitslohn in Form der Zuwendung eines Dritten2 vor, da diese auf 
eigenen, unmittelbaren, rechtlichen Beziehungen zwischen der GmbH und den Arbeitnehmern beruhten. 
Eine wirtschaftliche Zurechnung war auch nicht dadurch gerechtfertigt, dass Landkreis und GmbH etwa 
verbundene Unternehmen waren oder ein verdecktes Arbeitsverhältnis vorlag, bei dem die GmbH lediglich 
als Zahlstelle fungierte. 
 
1 FG Baden-Württemberg, Urt. v. 8.3.2010, 6 K 68/07 (rkr.), StE 2010, S. 292, LEXinform 5009895. 
2 § 38 Abs. 1 Satz 2 EStG 2002. 

Schwarzgeldabrede ist keine arbeitsrechtliche Nettolohnabrede 
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin als geringfügig 
Beschäftigte mit einer monatlichen Vergütung von 400 € beschäftigt1. Tatsächlich erhielt die 
Arbeitnehmerin jeden Monat weitere 900 € zuzüglich Umsatzprovisionen. Auf die 400 € übersteigenden 
Teile der monatlichen Gesamtvergütung führte der Arbeitgeber weder Lohnsteuern noch 
Sozialversicherungsbeiträge ab. 
Nach ihrem letzten Arbeitseinsatz im April 2006 nahm die Arbeitnehmerin die Geschäftskasse mit einem 
Kassenbestand von 2.154 € an sich. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis außerordentlich, 
hilfsweise ordentlich zum 31. Mai 2006. Die Arbeitnehmerin erhob Kündigungsschutzklage. Die 
Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung wurde rechtskräftig festgestellt. Der Arbeitgeber zahlte zunächst 
für April und Mai 2006 keine Vergütung und leistete keine Urlaubsabgeltung. Später entrichtete der 
Arbeitgeber für diese Monate auf der Grundlage eines Bruttomonatslohns von 1.300 € 
Sozialversicherungsbeiträge. 
Die Arbeitnehmerin hat geltend gemacht, sie habe Anspruch auf Annahmeverzugsvergütung und 
Urlaubsabgeltung auf der Grundlage einer Nettolohnvereinbarung. Diese ergebe sich aus dem 
tatsächlichen Verhalten der Parteien, zumindest aus der in § 14 Abs. 2 SGB IV geregelten Fiktion. 
Die Arbeitnehmerin hat erstinstanzlich Zahlung bezifferter Nettobeträge gefordert. Der Arbeitgeber hat 
diese Beträge als Bruttolohn anerkannt und im Übrigen Klageabweisung beantragt. 
Das BAG entschied zugunsten des Arbeitgebers. 
Mit einer Schwarzgeldabrede bezwecken die Arbeitsvertragsparteien, Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge zu hinterziehen, nicht jedoch deren Übernahme durch den Arbeitgeber. 
Die in § 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IV geregelte Fiktion einer Nettoarbeitsentgeltvereinbarung dient 
ausschließlich der Berechnung der nachzufordernden Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Nach § 14 
Abs. 2 Satz 2 SGB IV gilt bei einem illegal beschäftigten Arbeitnehmer im Rahmen der Berechnung der 
nachzufordernden Gesamtsozialversicherungsbeiträge ein Nettoarbeitsentgelt als vereinbart. Diese Fiktion 
betrifft aber nur das Sozialversicherungsrecht und führt arbeitsrechtlich zu keiner Nettolohnabrede. 
 
1 BAG, Ur. v. 17.03.2010, 5-AZR-301/09, DB 2010, S. 1241ff, LEXinform 1563092. 

Fristlose Kündigung wegen unrechtmäßigen Einlösens aufgefundener 
Leergutbons 
Ein vorsätzlicher Verstoß des Arbeitnehmers gegen seine Vertragspflichten kann eine fristlose Kündigung 
auch dann rechtfertigen, wenn der damit einhergehende wirtschaftliche Schaden gering ist. Umgekehrt ist 
nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts nicht jede unmittelbar gegen die 
Vermögensinteressen des Arbeitgebers gerichtete Vertragspflichtverletzung ohne weiteres ein 
Kündigungsgrund.1 
Maßgeblich ist § 626 Abs. 1 BGB. Danach kann eine fristlose Kündigung nur aus "wichtigem Grund" 
erfolgen. Das Gesetz kennt in diesem Zusammenhang keine "absoluten Kündigungsgründe". Ob ein 
"wichtiger Grund" vorliegt, muss vielmehr nach dem Gesetz "unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile" beurteilt werden. Dabei sind alle für 
das jeweilige Vertragsverhältnis in Betracht kommenden Gesichtspunkte zu bewerten. Dazu gehören das 
gegebene Maß der Beschädigung des Vertrauens, das Interesse an der korrekten Handhabung der 
Geschäftsanweisungen, das vom Arbeitnehmer in der Zeit seiner unbeanstandeten Beschäftigung 
erworbene "Vertrauenskapital" ebenso wie die wirtschaftlichen Folgen des Vertragsverstoßes; eine 
abschließende Aufzählung ist nicht möglich. Insgesamt muss sich die sofortige Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses als angemessene Reaktion auf die eingetretene Vertragsstörung erweisen. Unter 
Umständen kann eine Abmahnung als milderes Mittel zur Wiederherstellung des für die Fortsetzung des 
Vertrags notwendigen Vertrauens in die Redlichkeit des Arbeitnehmers ausreichen. 



 

 

 
1 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, Pressemitteilung Nr. 42/10, LEXinform 0435333. 

Nur mit Initialen unterschriebene Befristung ist unwirksam 
Hat der Arbeitgeber einen befristeten Arbeitsvertrag anstatt mit einer Unterschrift mit unleserlichen 
Zeichen versehen, die wie die Initialen seines Vor- und Nachnamens erscheinen, so ist nach einer 
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg die Befristungsabrede mangels Einhaltung 
der Schriftform des § 14 Abs. 4 TzBfG unwirksam.1 
In dem entschiedenen Fall wurde eine Arbeitnehmerin befristet bis zum 31.12.2008 eingestellt. Der 
Arbeitsvertrag enthält unter der Angabe "im Auftrag" einen Schriftzug, der vom Geschäftsführer Finanzen 
geleistet worden ist. Der Schriftzug besteht aus zwei durch einen Punkt getrennte und mehr oder minder 
offene Haken, wobei der Punkt so tief gesetzt ist, dass er diese beiden Haken wie die Initialen von Vor- 
und Familiennamen des Unterzeichners erscheinen lässt. 
Die Klägerin war der Auffassung, dass die Befristung sachlich nicht gerechtfertigt war, und begehrte daher 
mit ihrer Klage, der sie eine Kopie des Arbeitsvertrags beilegte, die Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht aufgrund der Befristung zum 31.12.2008 beendet worden ist. 
Die Klage war erfolgreich. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Befristungsabrede gemäß §§ 125 Satz 1, 126 Abs. 1 BGB nichtig, 
weil sie entgegen § 14 Abs. 4 TzBfG nicht von einem Vertreter der Beklagten unterschrieben worden ist. 
Zwar war der Arbeitsvertrag mit dem Schriftzug des Geschäftsführers versehen. Es ist jedoch nicht 
erkennbar, dass es sich hierbei um dessen Unterschrift handelte. Der Schriftzug erinnert allenfalls an die 
Initialen von Vor- und Familiennamen des Unterzeichners. Diese stellen jedoch wie eine Paraphe als 
Namenskürzel gerade keine Unterschrift im Sinne des § 126 Abs. 1 BGB dar. 
 
1 LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 26.3.2010, 6 Sa 2345/09, LEXinform 1442217. 

Essenszuschuss ist beitragspflichtiger Arbeitslohn 
Ein Essenszuschuss, den der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zahlt, stellt nach einer Entscheidung des 
Sozialgerichts Aachen Arbeitsentgelt dar, auf das Beiträge zur Sozialversicherung zu erheben sind.1 
Das Gericht wies damit die Klage eines Arbeitgebers ab, der seinen angestellten Mitarbeitern monatlich 
Essenszuschüsse in vorab festgelegter Höhe zusammen mit ihrem Lohn überwiesen hatte. Im Rahmen 
einer Betriebsprüfung hatte der zuständige Rentenversicherungsträger entschieden, dass es sich hierbei 
um beitragspflichtiges Arbeitsentgelt handelt und Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung nacherhoben. 
Zu Recht, wie das Sozialgericht jetzt feststellte. Denn das Beitragsrecht lehne sich eng an das Steuerrecht 
an. Eine Privilegierung aber sehe das Einkommensteuerrecht lediglich vor, wenn Mahlzeiten im Betrieb 
unentgeltlich abgegeben würden oder Barzuschüsse an Unternehmen erfolgten, die im Gegenzug 
Mahlzeiten an die Arbeitnehmer unentgeltlich abgäben. Dies gelte selbst dann, wenn es sich - wie im 
vorliegenden Fall - um einen Kleinbetrieb handele, der sich eine eigene Kantine nicht leisten könne. 
 
1 SG Aachen, Urt. v. 21.05.2010, S 6 R 113/09, LEXinform 1442324. 

Im Einzelhandel sind sechs Euro Stundenlohn für eine Fach-
/Alleinverkäuferin sittenwidrig 
Die in einem Tarifvertrag für ein Wirtschaftsgebiet festgesetzte Vergütung ist als übliche Vergütung für 
nicht dem Tarifvertrag unterliegende Vertragsparteien anzusehen und kann damit als Maßstab für die 
Feststellung dienen, ob ein Stundenlohn sittenwidrig ist. Dies zeigt folgender Fall:1 
Eine gelernte Fachverkäuferin war alleine in einer Filiale tätig, wobei ihr alle Aufgaben oblagen, die zum 
Betrieb einer Filiale erforderlich sind. Dazu gehörten Warenannahme und -präsentation, Kundenberatung, 
Kassierung, Abrechnung und Bankeinzahlungen sowie Umtausch und Reklamation. Laut Arbeitsvertrag 
stand der Fachverkäuferin ein Stundenlohn von 6 € brutto je Stunde zu. Da der Einzelhandelstarifvertrag 
in der Wirtschaftsregion einen Tariflohn von über 12 € je Stunde für die ausgeübte Tätigkeit vorsieht, ist 
der vereinbarte Stundenlohn von 6 € sittenwidrig und damit nichtig. Zu Recht hat die Fachverkäuferin 
daher eine Vergütung von etwa zwei Drittel der Tarifvertragsvergütung von ihrem Arbeitgeber verlangt. 
 
1 ArbG Leipzig, Urt. v. 11.3.2010, 2 Ca 2788/09, EzA Schnelldienst 12/2010, S. 9. 



 

 

Kinderbetreuungskosten eines allein erziehenden Betriebsratsmitglieds 
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts muss der Arbeitgeber im erforderlichen Umfang die 
Kosten erstatten, die einem allein erziehenden Betriebsratsmitglied während einer mehrtägigen 
auswärtigen Betriebsratstätigkeit durch die Fremdbetreuung seiner minderjährigen Kinder entstehen.1 
In § 40 Abs. 1 BetrVG ist geregelt, dass der Arbeitgeber die durch die Tätigkeit des Betriebsrats 
entstehenden Kosten zu tragen hat. Dazu gehören auch die Aufwendungen, die einzelne 
Betriebsratsmitglieder zur Erfüllung ihrer Betriebsratsaufgaben für erforderlich halten dürfen, nicht aber 
sämtliche Kosten, die nur irgendwie durch die Betriebsratstätigkeit veranlasst sind. Grundsätzlich nicht 
erstattungsfähig sind insbesondere Aufwendungen, die der persönlichen Lebensführung zuzuordnen sind. 
Vom Arbeitgeber zu tragen sind aber Kosten, die einem Betriebsratsmitglied dadurch entstehen, dass es 
die Betreuung seiner minderjährigen Kinder für Zeiten sicherstellen muss, in denen es außerhalb seiner 
persönlichen Arbeitszeit Betriebsratsaufgaben wahrzunehmen hat. Das ergibt die verfassungskonforme 
Auslegung des § 40 Abs. 1 BetrVG. Das Betriebsratsmitglied befindet sich in einem solchen Fall in einer 
Pflichtenkollision zwischen seinen betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben und der Pflicht zur elterlichen 
Personensorge. Nach Art. 6 Abs. 2 GG sind Pflege und Erziehung der Kinder nicht nur "das natürliche 
Recht der Eltern", sondern auch "die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht". Dementsprechend darf dem 
Betriebsratsmitglied durch die gleichzeitige Erfüllung beider Pflichten kein Vermögensopfer entstehen. 
 

1 BAG, Beschluss v. 23.06.2010, 7 ABR 103/08, LEXinform 0435372. 
 

Abgrenzung von zulässigen und unzulässigen Nebentätigkeiten 
Bestimmte Nebentätigkeiten darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht verbieten. Dies geht aus einer 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hervor. 
Geklagt hatte eine mit 15 Wochenstunden teilzeitbeschäftigte Briefsortiererin der Deutschen Post AG, die 
frühmorgens eine Nebentätigkeit als Zeitungszustellerin mit einer Wochenarbeitszeit von sechs Stunden 
bei einem anderen Unternehmen ausüben wollte. Dieses andere Unternehmen stellte nicht nur Zeitungen, 
sondern auch Briefe und andere Postsendungen zu. Die Tätigkeit der Klägerin beschränkte sich allerdings 
auf die Zustellung von Zeitungen. 
Die Deutsche Post AG untersagte der Klägerin die Nebentätigkeit für das andere Unternehmen. Zu 
Unrecht, wie jetzt das Bundesarbeitsgericht entschied. Es sei bereits zweifelhaft, ob nach allgemeinen 
arbeitsrechtlichen Grundsätzen auch bei untergeordneten Tätigkeiten jede Unterstützung eines 
Konkurrenzunternehmens verboten ist. Dies könne aber dahinstehen, da die auf die Parteien anwendbare 
Tarifregelung eine Untersagung jedenfalls nur bei einer unmittelbaren Wettbewerbstätigkeit zulasse. 
Eine unmittelbare Wettbewerbstätigkeit sah das Gericht im vorliegenden Fall nicht. Zwar befänden sich 
beide Unternehmen bei der Briefzustellung in Konkurrenz zueinander, die Klägerin sei aber bei dem 
Konkurrenzunternehmen weder in der Briefzustellung tätig, noch gäbe es Überschneidungen ihrer 
Tätigkeiten bei den beiden Unternehmen. Die Nebentätigkeit der Klägerin verletze keine schutzwürdigen 
Interessen der Deutschen Post AG. Die nur untergeordnete wirtschaftliche Unterstützung des 
Konkurrenzunternehmens reiche hierfür nicht aus. 

Keine Kündigung nach unzulässiger Verwendung einer Essensmarke 
Die unzulässige Verwendung einer 80-Cent-Essensmarke rechtfertigt weder eine außerordentliche, noch 
eine ordentliche Kündigung des Arbeitnehmers. Dies hat das Arbeitsgericht Reutlingen in einem allerdings 
noch nicht rechtskräftigen Urteil entschieden. 
Einem in der Textilindustrie beschäftigten Sachbearbeiter war von seinem Arbeitgeber fristlos und 
hilfsweise außerordentlich gekündigt worden, nachdem er das Mittagessen seiner Lebensgefährtin 
teilweise mit der Essensmarke eines Arbeitskollegen bezahlt hatte. Die von dem Unternehmen zur 
Verfügung gestellten Essensmarken werden auf den Namen des jeweiligen Mitarbeiters ausgestellt und 
enthalten den Hinweis, dass pro Tag nur eine Essensmarke eingelöst werden darf und die Essensmarken 
nicht übertragbar sind. 
Das Arbeitsgericht erklärte die Kündigung für unwirksam. Zwar habe der Arbeitnehmer gegen die 
einschlägigen Regelungen verstoßen, dabei habe er aber nicht planmäßig mit der Absicht gehandelt, das 
Vermögen des Arbeitgebers zu schädigen. Eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung sei deshalb nicht 
gerechtfertigt. 



 

 

Übernahme von Kurkosten durch Arbeitgeber als Arbeitslohn 
Die Übernahme von Kurkosten durch den Arbeitgeber ist grundsätzlich als Arbeitslohn zu beurteilen. An 
dieser Betrachtung ändert sich auch dann nichts, wenn ein mittelbares betriebliches Eigeninteresse des 
Arbeitgebers besteht. 
Der Arbeitgeber eines im Flugsicherungsdienst tätigen Angestellten hatte diesen arbeitsvertraglich 
verpflichtet, sich in Abständen von längstens fünf Jahren einer Regenerierungskur zu unterziehen. Die 
Kosten für diese Kur hatte der Arbeitgeber in voller Höhe zu tragen. Es stellte sich hier die Frage, ob die 
Übernahme der Kosten als Arbeitslohn oder aber als in eigenbetrieblichem Interesse erbrachte 
Betriebsausgaben anzusehen sei. Von einem eigenbetrieblichen Interesse kann nach herrschender 
Meinung nur dann ausgegangen werden, wenn Zuwendungen des Arbeitgebers nahezu ausschließlich 
betrieblich veranlasst sind. In dem geschilderten Fall ist zwar eine solche betriebliche Veranlassung 
gegeben, das Eigeninteresse des Arbeitnehmers ist jedoch erheblich, da Aufwendungen für eine Kur den 
privaten Bereich betreffen. Auch wenn Grundlage hierzu eine entsprechende Vereinbarung im 
Arbeitsvertrag ist, ändert sich an dieser Beurteilung nichts. Eine Aufteilung solcher Aufwendungen ist nicht 
möglich. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zuflusszeitpunkt von Arbeitslohn bei Gutschrift von Beteiligungskapital 
Wird Arbeitnehmern auf Beteiligungskonten Beteiligungskapital gutgeschrieben, ist von einem Zufluss 
bereits zum Zeitpunkt der Gutschrift auszugehen. Dies gilt auch dann, wenn die Arbeitnehmer hinsichtlich 
der Verfügung über die Beteiligung oder Erträge daraus langfristig beschränkt sind. 
Der Anspruch auf eine Leistung begründet alleine noch keinen Zufluss von Arbeitslohn. Ein Zufluss ist erst 
mit der Erfüllung des Anspruchs gegeben. Davon ist auszugehen, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer das wirtschaftliche Eigentum an dem versprochenen Vorteil verschafft. Sagt z. B. ein 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern eine stille Beteiligung an seinem Unternehmen zu, so ist ein Zufluss 
erst dann gegeben, wenn den Beteiligungskonten der betreffenden Arbeitnehmer Beträge gutgeschrieben 
werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter faßt regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 


